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Tagesordnung – Öffentlicher Teil 
 
 
1. Niederschrift der Sitzung des VFA vom 02.12.2025 
 
 
2. Vorbereitende Maßnahmen für den Kauf und Verkauf von Grundstücken  
(§§ 89, 90 SächsGemO) 
hier: Vermessung von Teilflächen im Ortsteil Burkersdorf: Saupersdorfer Weg 

(Vorlage Bürgermeisterin) 
 
 
3. Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten des Flurstückes 1016/3 der Gemarkung 
Kirchberg 
hier: Flurstück 1017/4 der Gemarkung Kirchberg 
(Vorlage Bürgermeisterin) 
 
 
4. Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 

(Vorlage Bürgermeisterin) 
 
 
5. Bestimmung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl 2027, des Tages für eine etwaige 
Neuwahl sowie die Einreichungsfrist für neue Wahlvorschläge zur Neuwahl  
(Vorlage Bürgermeisterin) 
 
 
6. Anregungen und Mitteilungen – öffentlich 
 
 

Tagesordnung – Nichtöffentlicher Teil 
 
 
7. 1. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 
(Vorlage Bürgermeisterin) 
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TOP 2 - Vorbereitende Maßnahmen für den Kauf und Verkauf von
Grundstücken ... hier: Vermessung von Teilflächen im Ortsteil
Burkersdorf: Saupersdorfer Weg 
Beschlussvorlage   (Seite 10) 
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Anlage 2 zu TOP 2    (Seite 13)
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- Die Bürgermeisterin -      zu TOP  2 

         Kirchberg, d. 23.01.2026 

 
 
An den 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 
 
Vorbereitende Maßnahmen für den Kauf und Verkauf von Grundstücken  
(§§ 89, 90 SächsGemO) 
hier: Vermessung von Teilflächen im Ortsteil Burkersdorf: Saupersdorfer Weg 

____________________________________________________________________________ 
 
Sachverhalt: 
 
Nach erfolgtem Ankauf des Flurstückes 400/10 der Gemarkung Burkersdorf soll nunmehr die 
Katastervermessung zur Bereinigung zum Verlauf des Saupersdorfer Weges durchgeführt werden. 
Es ist vorgesehen, die entstehenden Flächen als Ortsstraße zu widmen.  
 
Weiterführend soll mit der Maßnahme ein Tausch der bisher ausgewiesenen Wegeflächen mit den 
tatsächlichen Straßenflächen angestrebt werden. 
 
Zur notwendigen Vermessung wurden durch die Verwaltung zwei Varianten beim Vermessungsbüro 
angefragt. 
 
Variante 1: Vermessung der Straßenfläche über die Flurstücke 571, 402 und 412 der Gemarkung 
Burkersdorf (in der Anlage rot markiert) 
 
Variante 2: Vermessung der Straßenfläche über die Flurstücke 571, 402, 412 und 400/10 der 
Gemarkung Burkersdorf (in der Anlage rot und gelb markiert) 
 
Durch die Verwaltung wird die Variante 1 favorisiert. Das Flurstück 400/10 ist auf Grundlage der 
Beschaffenheit nur teilweise landwirtschaftlich nutzbar. Hierzu wird ein entsprechender Pachtvertrag 
mit einem Landwirtschaftsbetrieb geschlossen. Die angrenzenden Waldflächen sind Biotope und 
daher nicht für eine Vermarktung vorgesehen. Somit ist die Vermessung des Flurstückes 400/10 
nicht zwingend notwendig. 
 
Basis hierfür ist die vorliegende Schätzung der Gebührenhöhe zur katastertechnischen 
Katastervermessung an langgestreckten Anlagen der Streckenlänge ca. 450 m (Variante 1) und die 
zu erwartende Gebühr des Vermessungsamtes in Höhe von ca. 22.000,00 €. Bei der Variante 2, 
Katastervermessung an langgestreckten Anlagen der Streckenlänge ca. 650 m (inkl. Flst. 400/10), 
sind die zu erwartenden Kosten für die Vermessung und die Gebühr des Vermessungsamtes ca. 
32.000,00 €. Das hierzu vorliegende Angebot entnehmen Sie der Anlage. 
 
Nach erfolgter Vermessung soll der Tausch von Teilflächen auf Basis des vom Gutachterausschuss 
des Landkreises Zwickau genannten Mittelwertes für Verkehrsflächen im Außenbereich (1,67€) und 
dem aktuellen Bodenrichtwert (1,19€) zum Kaufpreis in Höhe von 1,50 €/qm angestrebt werden.  
 
Der betroffene Grundstückseigentümer wurde über das Vorhaben informiert und hat mit Schreiben 
vom 06.01.2026 seine Zustimmung und die Bereitschaft zu einem Tauschvertrag schriftlich 
geäußert. 
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             2 
 
Die  Vermessungskosten lt. Variante 1 sind im aktuellen Entwurf des Haushaltsplanes 2026 der Stadt 
Kirchberg enthalten. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung 
folgender Beschlussfassungen durch den Stadtrat: 
 
Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt die Erteilung von Aufträgen für die Vermessung 
der als Ortsstraßen gewidmeten Teile des Saupersdorfer Weges im Ortsteil Burkersdorf, wie 
in der als Anlage beigefügten Flurkarte eingezeichnet (Variante 1). 
 
 
 

 
D. Obst 
Bürgermeisterin 

 

Anlage 

Beschlussvorlage
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Wilsky Dipl.-rns. (FH}

Öffentlich bestellter Vermessun gsingenieu r

Jörg

Öbvl lörg Wilsky I Lossolleshoße 2 I 08058 Zwickou

Stadt Kirchberg
Finanzen/Liegenschaften
zu Hd. Frau Linda Oettel

Neumarkt 2

ÖbvlJörg Wilsky
Dipl.-lng. (FH)

08058 Zwickou
Lossolleslroße 2

Telefon (03 75128 l0 00
Telefox 10375l,282167

info@vermessung-wilsky.de

I

i--

08107 Kirchberq

lhr Zeichen Unser Zeichen Durchwohl Dorum 13.11.2025

Betreff: Kostenschätzung für die geplante Katastervermessung
an langgestreckten Anlagen
Gemarkung : Burkersdorf
Objekt : Vermessung an dem Saupersdorfer Weg

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr oeehrte Frau Oettel,

ich habe von lhnen eine Anfrage bzgl. der geplanten Vermessung am dem Saupersdorfer Weg in der
Gemarkung Burkersdorf erhalten. Mit diesem Schreiben habe ich lhnen die zu enrvartenden
Vermessungskosten in einer Kostenschä2ung zusammengestellt.
Variante 1: rote Markierung (siehe übergebener Plan)
Variante 2: gelbe und rote Markierung (siehe übergebener Plan)

Damit Sie die Gesamtkosten besser abschätzen können, nenne ich lhnen in der Kostenaufstellung sowohl
die Kosten, die bei mir als Öffentlich bestellterVermessungsingenieur anfallen, als auch die dezeit
gültigen Gebührensätze bei der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Zwickau, Amt für Ländliche
Entwicklung und Vermessung.

Die Kosten sind ein Auszug aus der Sächsischen Vermessungskostenverordnung vom 29. Juni 201g
(SächsGVBl. S. 551), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Januar 2023 (SächsGVBl. S. 37)
geändert worden ist. Der Leistungsbescheid zur Vermessung wird nach Abschluss der Amtshandlung
gemäß den gültigen Kosten erlassen.

Wenn Sie die Vermessung bei mir beantragen möchten, füllen Sie in dem vorbereiteten Antragsformular
bitte die folgenden Punkte aus und geben Sie es an mich zurück:
zu 1. Antragsteller - bitte die Angaben prüfen und gegebenenfalls ergänzen
zu 8. Unterschrift des Antragstellers - bitte mit Datum, Ort und Unterschrift versehen

Nach Antragsbestätigung wird umgehend mit den Arbeiten zur Vermessung begonnen.
Die Messung wird lhnen rechtzeitig angekündigt und mit lhnen terminlich abgestimmt.

Beiweiteren Fragen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 03751281000 an mich, ich bin lhnen gern
jederzeit behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

Dip H) Jörg
Ve rme ssu ng si nge n i eu r *" Öffentlich

lng

Öffnungszeiten: Montog bis Freilog 8 bis 17 Uhr
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ÖbVl Dipl.-lnq. (FH) Jorq Wilsky .Lassaltestraße 2 * 08058 Zwickau

Seite 2 als Anlage zum Anschreiben vom 13.11.2025

VARIANTE 1: rote Markierunq

Auszuq aus der Sächsischen Vermessunqskostenverordnunq vom 29. Juni 2019
(SächsGVBl. S. 5511. die zuletzt durch Artikel I der Verordnuno vom 25. Januar 2023
(SächsGVBl. S.371

Für die von lhnen geplante Katastervermessung an langgestreckten Anlagen am Objekt Saupersdorfer Weg in der
Gemarkung Burkersdorf würden für die aufgeführten Vermessungsleistungen folgende Kosten gemäß der Sächsischen
Vermessungskostenverordnung anfallen :

Tarifstelle Berechnungs-
grundlage

Kosten
EUR

5
5.1.2

6

6.1

Katastervermessung an lanqgestreckten Anlaqen
Kreisstraßen, Gemeindestraßen, Dämmen und Gewässern zweiter Ordnun g

Streckenlänge ca. 450 Meter, Flurstücksdichte bis 5
350 % der Gebühr nach Anlage 2 Tabelle 5: 8,60 € je lfd. Meter

Abmarkuno von Grenzpunkten nach S 17 sächsvermKatG in verbindunq mit
$ 16 SächsVermKatGDVO
Abmarkung von Flurstücksgrenzen, die bei Katastervermessungen, die nach Tarifstellen
2,4,5 oder 8.8 gebührenpflichtig sind, bestimmt wurden
es wird qeschäEt, dass 20 Grenzpunkte örtlich abgemarkt werden müssen = 20 x 40,00 €

Allqemeines
Aufwendungen bei der Vornahme öffentlich-rechtlicher Leistungen, welche nach den Tarifstellen
2 bis 7 ,8.1 bis 8.4, 8.8 und 8.9 gebührenpflichtig sind, insbesondere für:
a) Entgelte für Telekommunikationsleistungen, b) Kosten für An- und Abfahrt
c) Verpackungs- und Versandkosten sowie Schreibauslagen 2To x 14345,00 €

13545,00

800,00

1

1.3.2

285,90
Kosten Netto
Mehrwertsteuer 19o/o

14631,90
2780,06

Kosten Brutto 17411,96 €

Hinweis zu weiteren Kosten. die derzeit durch das zuständioe Landratsamt gemäß Kostenverordnung erhoben werden
würden:
Diese Gebühren werde in getrennten Kostenbescheiden durch die zuständige Behörde erhoben. Die von mir gemachte Angabe
dieser Gebühren soll nur zu lhrer Übersicht dienen, damit Sie die Gesamtkosten abschätzen können. Unabhängig bei welchem
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Sie die Vermessung durchführen lassen, erhebt das zuständige Amt diese Gebühren

Tarifstelle Berechnungs-
grundlage

Gebühr
EUR

9

9.4

Übernahme der Erqebnisse von Katastervermessungen und Abmarkungen
in das Lieqenschaftskataster
von Katastervermessungen, die nach Tarifstelle 5 gebührenpflichtig sind

30 % der Gebühr nach Tarifstelle 5 4063,50
Kosten 4063,50 €
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ÖbVl Dipl.-lng. (FH) Jörq Wilskv *Lassallestraße 2 * 08058 Zwickau

Seite 3 als Anlage zum Anschreiben vom 13.11.2025

VARIANTE 2: qelbe und rote Markierunq

Auszuq aus der Sächsischen Vermessunqskostenverordnunq vom 29. Juni 2019
(SächsGVBl. S. 551). die zuletzt durch Artikel I der Verordnunq vom 25. Januar 2023
(SächsGVBl. S.37)

Für die von lhnen geplante Katastervermessung an langgestreckten Anlagen am Objekt Saupersdorfer Weg in der

Gemarkung Burkersdorf würden für die aufgeführten Vermessungsleistungen folgende Kosten gemäß der Sächsischen
Vermessungskostenverordnung anfallen :

Tarifstelle Berechnungs-
grundlage

Kosten
EUR

5
5.1.2

Kataste rve rmess u no an lanq g estrec kten A n I agen
Kreisstraßen, Gemeindestraßen, Dämmen und Gewässern zweiter Ord n u n g

Streckenlänge ca. 650 Meter, Flurstücksdichte bis 5
350 % der Gebühr nach Anlage 2 Tabelle 5: 8,50 € je lfd. Meter

Abmarkunq von Grenzpunkten nach Q 17 SächsVermKatG in Verbindunq mit
S 16 SächsVermKatGDVO
Abmarkung von Flurstücksgrenzen, die bei Katastervermessungen, die nach Tarifstellen
2,4, 5 oder 8.8 gebührenpflichtig sind, bestimmt wurden
es wird qeschätst, dass 20 Grenzpunkte örtlich abgemarkt werden müssen = 40 x 40,00 €

Allgemeines
Aufwendungen bei der Vornahme öffentlich-rechtlicher Leistungen, welche nach den Tarifstellen
2bis7,8.1 bis 8.4, 8.8 und 8.9 gebührenpflichtig sind, insbesondere für:
a) Entgelte für Telekommunikationsleistungen, b) Kosten für An- und Abfahrt
c) Verpackungs- und Versandkosten sowie Schreibauslagen 2Yo x 21165,00 €

6

6.1

1

1.3.2

19565,00

1600,00

423,30

Kosten Netto
Mehrwertsteuer 19o/o

21588,30
4101,78

Kosten Brutto 25690,08 €

Hinweis zu weiteren Kosten. die derzeit durch das zuständige Landratsamt qemäß Kostenverordnuno erhoben werden

würden:
Diese Gebühren werde in getrennten Kostenbescheiden durch die zuständige Behörde erhoben. Die von mir gemachte Angabe
dieser Gebühren soll nur zu lhrer Übersicht dienen, damit Sie die Gesamtkosten abschätzen kÖnnen. Unabhängig bei welchem

Öffentlich bestel lten Vermessu ngsingen ieur Sie die Vermessung durchführen lassen, erhebt das zuständige Amt diese Gebühren

Tarifstelle Berechnungs-
grundlage

Gebühr
EUR

I

9.4

Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessunqen und Abmarkungen
in das Liegenschaftskataster
von Katastervermessungen, die nach Tarifstelle 5 gebührenpflichtig sind

30 % der Gebühr nach Tarifstelle 5 5869,50

Kosten 5869,50 €
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- Die Bürgermeisterin -      zu TOP  3 

         Kirchberg, d. 23.01.2026 

 
 
An den 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 
 

 
Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten des Flurstückes 1016/3 der Gemarkung 
Kirchberg 
hier: Flurstück 1017/4 der Gemarkung Kirchberg 

 
 
Sachverhalt: 
 

Im Bereich der Lengenfelder Straße, gegenüber der Hausnummer 56, ist der Neubau einer Ret-
tungswache durch den Rettungszweckverband Südwestsachsen geplant. Zur Einleitung des anfal-
lenden Schmutzwassers wird der Anbindungspunkt auf dem Flurstück 1017/5 vorgesehen. Der Ei-
gentümer des Flurstückes hat dem Rettungszweckverband die Eintragung einer Dienstbarkeit zu-
gesichert.  
 
Nun soll der geplante Leitungsverlauf zur Anbindung an das Flurstück 1017/5 über das städtische 
Flurstück 1017/4 auf einer Länge von ca. 90 Metern grundbuchmäßig gesichert werden. Der Ret-
tungszweckverband beantragte hierzu mit Schreiben vom 18.12.2025 die Eintragung einer be-
schränkt persönlichen Dienstbarkeit für die Sicherung der neu zu verlegenden Abwasserleitung. 
 
Die Lage des geplanten Leitungsverlaufes ist auf der zugehörigen Flurkarte (siehe Anlage) ersicht-
lich.  

 
Die Grunddienstbarkeit soll folgenden Inhalt tragen: 
 

„Der jeweilige Eigentümer des Flurstückes 1016/3 der Gemarkung Kirchberg, 
ist berechtigt, in einem Grundstücksstreifen in einer Länge von ca. 90 m 
 

     eine Abwasserleitung  
 
 

zu verlegen, zu betreiben, dauernd zu belassen und das Grundstück zum Zwecke des Bauens, 
des Betriebes und der Unterhaltung der Anlage zu nutzen. 
 

 
Die zu verlegende Abwasserleitung nimmt auf dem Flurstück 1017/4 eine Länge von ca. 90 Meter 
in Anspruch. Der Bodenrichtwert für den betroffenen Bereich beträgt 1,19 Euro/qm. Die Grunddienst-
barkeit - Abwasserleitungsrecht - wirkt somit auf Teilflächen von ca. 180 qm (90 Meter Länge und 2 
Meter Breite als Schutzstreifen) des Flurstückes 1017/4 der Gemarkung Kirchberg. 
 
Eine einmalige Entschädigung für die in Anspruch genommene Fläche (180 qm x 1,19 Euro/qm 
BRW = 214,20 Euro) gerundet in Höhe von 215,00 Euro wird als angemessen betrachtet. 
Die allseitigen Kosten für diese Eintragung, sowie die Entschädigungszahlung trägt der Rettungs-
zweckverband Südwestsachsen. 
 
Die ordnungsgemäße Verlegung, Instandsetzung und Unterhaltung der Abwasserleitung, ein-
schließlich der Pflicht zur Tragung dieser Kosten, übernimmt der Berechtigte. Es soll die Verlegung 
der Leitung im Grünstreifen entlang des asphaltierten Radweges angestrebt werden. 
 
 
 
 
     2 
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     2 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt die Eintragung einer Grunddienstbarkeit 
hier: Abwasserleitungsrecht auf dem Flurstück 1017/4 der Gemarkung Kirchberg zugunsten 
des jeweiligen Eigentümers des Flurstückes 1016/3 der Gemarkung Kirchberg, wie in der 
Flurkarte rot eingetragen. 
 
Für die Gewährung des Abwasserleitungsrecht wird ein Entgelt in Höhe von 215,00 € für den 
Eigentümer des herrschenden Grundstückes auf die beanspruchte Bodenfläche des dienen-
den Grundstückes festgelegt. 
 
 

 
 
D. Obst 
Bürgermeisterin 
 
Anlage 
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Zeichenerklärung Außenanlagen
Gebäude Neu

Gebäude Bestand

NW Leitung Planung

NW Schacht Planung

Klärwasser Leitung Planung

Klärwasser Schacht Planung

SW / Klärwasser  Leitung Planung gem. Angaben TGA

SW / Klärwasser Schacht Planung gem. Angaben TGA

NW Leitung Bestand gem. Angaben Versorger

NW Schacht Bestand gem. Angaben Versorger

Trinkwasserleitung Planung gem. Angaben TGA

Trinkwasserleitung Bestand gem. Angaben Versorger

Trinkwasserleitung a.B. gem. Angaben Versorger

Stromleitung (NS) Bestand gem. Angaben Versorger

Entwässerungsrinne

Hofeinlauf

Bearbeitungsgebiet

Flurstücksgrenze

Hinweise:

· Bei der dargestellten Planung handelt es sich nicht um einen
koordinierten Leitungsplan. Es erfolgte keine Kollisionsprüfung.

· Die Darstellung von Leitungen fremder Gewerke erfolgte
nachrichtlich.
Eine Kollisionsprüfung ist kein Leistungsbestandteil der 
Freianlagenplanung und entsprechend nicht erfolgt.

· Die Darstellung der Bestandsleitungen erfolgte nachträglich, Lage
gem. Angaben Versorger, exakter Verlauf unbekannt!
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01 - KW Schacht
DN 1000
DH: 393,82
SH: 392,17
Schachthöhe: 1,65 m

Koaleszensabscheider
inkl. Probenahmeschacht
nachträglich gem. Anagben

TGA

Vollbiologische Kläranlage
nachträglich gem. Anagben TGA

Umverlegung SW-Trasse
in Abhängigkeit Baumstandort

Lage Schacht
anpassen - TGA

Übergabepunkt SW
TGA - Außenanlagen
SH: 392,22
DN: 160
Qww= 7,53 l/s
gem. Angaben TGA

02 - KW Schacht
DN 1000
DH: k.A.
(392,89 interpolliert)
SH: 391,87
Schachthöhe: k.A. Anbindung öffentl. Schacht
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DN 250, > 0,4 %, 25,80 m

Mulde 01
Tiefe ca. 0,30 m u. OKG
Speichervolumen ca. 17,00 m3

Mulde 02
Tiefe ca. 0,20 m u. OKG
Speichervolumen ca. 5,00 m3

Mulde 03
Tiefe ca. 0,30 m u. OKG
Speichervolumen ca. 18,05 m3
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Entwässerungsrinne
Qges= 4,73 l/s

Entwässerungsrinne
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Entwässerungsrinne
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DN 315, > 0,4 %, 36,84 m
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Rigole 1 - lagig, Vollversickerung
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Qges:
0,34 l/s

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 2,81 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 2,48 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 2,32 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 1,66 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 1,36 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

Fallrohr Fahrzeughalle
DN 110
Qmax = 1,49 l/s
gem. Angaben Architekt
Absturz mit Bögen auf
Grundleitung

DN 200

02 - NW Schacht
DN 1000

DH: 393,74
SH: 392,62

Schachthöhe: 1,12 m

01 - NW Schacht
DN 600

DH: 393,75
SH: 392,75

Schachthöhe: 1,00 m

04 - NW Schacht
DN 1000

DH: 393,78
SH: 392,31

Schacht-
höhe: 1,47 m

05 - NW Absetzschacht
DN 600

DH: 393,73
SH Ablauf: 392,23

SH: gem. Hersteller

06 - NW Absetzschacht
DN 600

DH: 393,75
SH Ablauf: 392,23

Schachthöhe: 1,00 m

Übergabepunkt NW
TGA - Außenanlagen

03 - NW Schacht
DN 1000

DH: 393,74
SH: 392,49

Schachthöhe: 1,25 m

Bestätigung Bauherr

Vorhaben / Objekt

Bearbeiter

gezeichnet

Plangrundlage

Kontrolle 1

Kontrolle 2

Maßstab

Datum

ETRS 89Lagebezug:

Planinhalt

Leistungsphase

Planung

Bauherr

Plancodierung Planstatus

0.00 m≙  + 393,82 m NHN = OK FFB EGHöhenbezug:

Übersicht / Piktogramm

Diese Zeichnung ist Eigentum der Architekten und darf ohne deren Zustimmung weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, gewerblich genutzt oder Dritten überlassen werden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazu gehörigen Plänen der Architekten.
Die in den Plänen eingetragenen technischen Abmessungen, Aussparungen, Schächte, Kanäle und Trassen wurden von den Projektingenieuren geprüft und für richtig befunden.
Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen und an Ort und Stelle zu nehmen und zu kontrollieren. Maß- und Inhaltsdifferenzen in diesen Plänen sind vor der Ausführung mit den Architekten zu klären.
Die angegebenen Maße sind Rohbaumaße. Angabe von Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
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M. Klimpke

Leitungsplanung RW / SW / TW
Lageplan Freianlagen

3   FA   LE   00   0002

Rettungszweckverband Südwestsachsen

Inros Lackner SE

Poeppigstraße 6
08529 Plauen

Schweizer-Straße 3b
01069 Dresden
Tel.: 0351 89561
E-Mail: hochbauten@inros-lackner.de

Neubau Rettungswache Kirchberg
Lengenfelder Straße
08107 Kirchberg
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Index Datum Änderungsbeschreibung gezeichnet geprüft

Entwurfsplanung

M. Klimpke

- Grundriss EG, Inros Lackner SE, 04.02.2025
- Lage- und Höhenplan, Vermessungsbüro Kuhn, 10.05.2024 15.10.2025

S. Petrat

R. Kockot

-

- - - M. Klimpke R. Kockot
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TOP 4 - Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 
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- Die Bürgermeisterin -            zu TOP 4 

                 Kirchberg, d. 23.01.2026 

 
 
An den  
Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 
 
Annahme von Spenden gemäß § 73 Abs. 5 SächsGemO 

________________________________________________ 

 
Sachverhalt: 
 
Mit dem Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 28. November 2013 wurde an den 
§ 73 der Sächsischen Gemeindeordnung folgender Absatz 5 angefügt.  
  
Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die 
sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 SächsGemO beteiligen. Die Einwerbung und 
die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem Bürgermeister 
sowie den Beigeordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Verwaltungs- und 
Finanzausschuss in öffentlicher Sitzung.  
 
Als Anlage ist eine Aufstellung beigefügt, in der die im Zeitraum November 2025 bis Dezember 
2025 erhaltenen Geld- und Sachspenden einzeln aufgegliedert sind. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Kirchberg beschließt, Geld- und 
Sachspenden im Wert von insgesamt 840,87 EUR gemäß § 73 Abs. 5 S. 3 SächsGemO 
anzunehmen.  
 
 
 

 
D. Obst 
Bürgermeisterin 
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TOP 5 - Bestimmung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl 2027,
des Tages für eine etwaige Neuwahl sowie die Einreichungsfrist für neue
Wahlvorschläge zur Neuwahl 
Beschlussvorlage   (Seite 24)
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- Die Bürgermeisterin -      Zu TOP 5 

         Kirchberg, d. 23.01.2026 

 
 
 
An den 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 
 
 
Bestimmung des Wahltages für die Bürgermeisterwahl 2027, des Tages für eine etwa-
ige Neuwahl sowie die Einreichungsfrist für neue Wahlvorschläge zur Neuwahl  
__________________________________________________________________________ 

 
Sachverhalt: 
 
Die Amtszeit der Bürgermeisterin endet mit Ablauf des 28.02.2027.  
Zur Durchführung der Bürgermeisterwahl bestimmen die Stadträte den Wahltag (§ 39 Abs. 1 
KomWG). Die Wahlen sind frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Ablauf der 
Amtszeit des Bürgermeisters durchzuführen (§ 50 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO).  
 
Die vergangenen Wahlen haben gezeigt, dass die Durchführung der Wahl im Januar mit er-
heblichen Herausforderungen verbunden ist. Postlaufzeiten in der Vorweihnachtszeit, Brief-
wahlbüroöffnungszeiten und Einsichten ins Wählerverzeichnis zwischen Weihnachten und 
Neujahr werden durch Feiertage und Urlaub erheblich beeinträchtigt. Um hier etwas Entspan-
nung zu erzielen und somit auch eine sichere und ordnungsgemäße Wahl zu ermöglichen, hat 
die Verwaltung einen vorgezogenen Wahltermin empfohlen. 
 

 

Als Wahltag wird der 08.11.2026 vorgeschlagen.  
 
Für den Fall einer eventuellen Nachwahl wird als Wahltermin der 22.11.2026 vorgeschlagen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss befürwortet nach Vorberatung die Behandlung 
folgender Beschlussfassung durch den Stadtrat:  
 
Der Stadtrat der Stadt Kirchberg beschließt für die Bürgermeisterwahl 2027 als Wahl-
tag den 08.11.2026.  
 
Für den Fall einer eventuellen Nachwahl wird als Wahltermin der 22.11.2026 festgelegt. 
 

 
 

 
D. Obst 
Bürgermeisterin 
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